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Dank tieferen Zinsen weniger zahlen
Immobilien / Am 1. Juni 2015 war es wieder so weit: der seit September 2013 geltende Referenzzinssatz wurde von 2 auf 1,75% gesenkt. 

BRUGG n Auf etlichen Bauern-
betrieben werden Wohnungen 
oder Lagerräume vermietet. Die-
se Mietverhältnisse unterstehen 
dem Schweizerischen Obligatio-
nenrecht (OR) und der Verord-
nung über die Miete und Pacht 
von Wohn- und Geschäftsräu-
men (VMWG). In der VMWG ist 
festgehalten, dass Änderungen 
bei den Hypothekarzinsen zu ei-
ner Anpassung des Mietzinses 
berechtigen. Am 1. Juni 2015 
wurde der seit September 2013 
geltende Referenzzinssatz von 
2% auf 1,75% gesenkt. In seinem 
Mediencommuniqué zur Sen-
kung des Referenzzinssatzes 
schreibt der Schweizer Hausei-
gentümerverband, dass er den 
Vermietern empfiehlt, die aktu-
elle Kostensituation zu überprü-
fen. Auf jeden Fall aber kann der 
Mieter die Senkung der Miete 
verlangen.

Faktoren  
für Mietzinsreduktion

Beruht der aktuelle Mietzins 
auf einem Zinssatz von 2%, so hat 
die Senkung des Referenzzins-
satzes eine Senkung des Mietzin-
ses von 2,91% zur Folge, sofern 
keine weiteren Korrekturen be-
rücksichtigt werden. Mit den 
Mietzinsrechnern des Hausei-
gentümerverbands Schweiz 
(www.hev-schweiz.ch) oder des 
Mieterinnen- und Mieterver-
bands Schweiz kann man eine 
erste Berechnung der möglichen 
Mietzinssenkung vornehmen 
(www.mieterverband.ch). Die 
weiteren Faktoren, von denen ei-
ne Mietzinsreduktion ab-hängig 
sein kann, werden nachfolgend 
beschrieben:
l Gestiegene Betriebs- und Un-
terhaltskosten: Der Vermieter 
kann gestiegene Betriebs- und 
Unterhaltskosten mit dem Miet-
senkungsanspruch verrechnen. 
In der Regel rechnet man mit 
Pauschalen zwischen 0,5 bis 1% 
pro Jahr. Im Streitfall muss eine 
Kostensteigerung jedoch belegt 
werden können.
l Mietzinsvorbehalt/Mietzinsre-
serve: Sofern die im Mietvertrag 

oder bei Mietzinsanpassungen 
angebrachten Erhöhungsvorbe-
halte gewisse formale Kriterien 
erfüllen, könnten diese mit  
einem geltend gemachten  
Senkungsanspruch verrechnet 
werden.
l Mietvertrag mit fester Dauer 
von mindestens fünf Jahren und 
Indexmiete: Keinen Einfluss auf 
den Mietzins hat die Senkung 
des Referenzzinssatzes bei Miet-
verträgen, die für mindestens 
fünf Jahre abgeschlossen wurden 
und bei denen als Index der Lan-
desindex der Konsumentenprei-
se vorgesehen ist (Art. 269b OR).
l Orts- und Quartierüblichkeit 
des Mietzinses: Bei Altliegen-
schaften kann der Vermieter ei-
nem Senkungsbegehren eines 
Mieters auch unter Berufung auf 
die Orts- und Quartierüblichkeit 
des Mietzinses ablehnen. Für 
Mietwohnungen in der Land-
wirtschaftszone wird es aber ver-
mutlich schwierig werden, Ver-
gleichsmieten zu finden.
l Ungenügende Netto- oder 
Bruttorendite: Erzielt das Miet-

objekt eine ungenügende Netto- 
oder Bruttorendite, darf der 
Fehlbetrag mit der beantragten 
Mietzinssenkung verrechnet 
werden.
l Wertvermehrende Investitio-
nen: Wurden seit der letzten An-
passung des Mietzinses wertver-
mehrende Investitionen getätigt, 
können diese mit einer allfälli-

gen Senkung des Mietzinses ver-
rechnet werden.

Für die Mietzinsreduktion  
besteht keine Formularpflicht

Senkt der Vermieter die  
Miete von sich aus, so kann  
die Mietzinssenkung auf den 
nächsten Kündigungstermin hin 
vorgenommen werden. Für die 

Mietzinsreduktion besteht keine 
Formularpflicht. Auch der Mieter 
kann die Senkung des Mietzinses 
nur auf den nächsten ordentlichen 
Kündigungstermin des Mietver-
trags fordern. Auf das Begehren 
zur Mietzinssenkung muss der 
Vermieter innert 30 Tagen Stellung 
beziehen. Versäumt es der Vermie-
ter eine Antwort auf das Mietzins-
begehren des Mieters zu geben, 
riskiert er, vor die Schlichtungs-
stelle zitiert zu werden. Eine auto-
matische Anpassung der Mietzin-
sen aufgrund der Senkung des 
Referenzzinssatzes gibt es nicht.
l Kündigung wäre missbräuch-
lich: Dem Mieter, der eine Re-
duktion des Mietzinses aufgrund 
der Senkung des Referenzzins-
satzes verlangt, eine Kündigung 
zu schreiben gilt in der Regel als 
missbräuchlich. Eine solche 
Kündigung kann angefochten 
und aufgehoben werden.

Tipps  
für Mietverträge

Im Hinblick auf den Abschluss 
neuer Mietverträge ist es ratsam, 

im Mietvertrag folgende Werte 
zu notieren:
l Referenzzinssatz bei Ab-
schluss des Vertrags.
l Stand Landesindex der Kon-
sumentenpreise mit Angabe des 
Referenzjahrs.
l Höhe der Nebenkosten. Sind 
die Nebenkosten nicht separat 
ausgewiesen, sind sie Bestand-
teil des Mietzinses.

Mit diesen Angaben ist für 
beide Vertragsparteien klar er-
sichtlich, auf welchen Grundla-
gen die Berechnung des Miet-
zinses basiert.
l Das gilt bei landwirtschaftli-
cher Pacht: Die Änderungen 
beim Referenzzinssatz haben 
keine Auswirkungen auf Objekte, 
die landwirtschaftlich genutzt 
werden und dem Bundesgesetz 
über die landwirtschaftliche 
Pacht (LPG) unterstehen.

Cadio Pericin,  
Agriexpert,  

Bewertung und Recht,  
Schweizer Bauernverband
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Auf vielen Betrieben werden Wohnungen und Lagerräume vermietet. Diese Mietverhältnisse unterstehen dem Obligationenrecht. (Bild BauZ)

Zinssatz bei der letzten Mietzinsände-
rung bzw. bei Vertragsbeginn

Mietzinsreduktion in %
(Referenzzinssatz 1,75 %)

2 2,91

2,25 5,66

2,5 8,26

2,75 10,71

3 13,04

3,25 15,25

3,5 17,36

3,75 19,35

4 21,26

4,25 23,08

4,5 24,53

Ausmass der Mietzinsreduktion

Stiere mit hohem Gesamtzuchtwert 
Braunvieh / Die Exterieur-Zuchtwerte werden seit Ende Juli auch bei Braunvieh Schweiz  

nach dem 100er-System dargestellt.  

ZUG n Die inoffizielle Zucht-
wertliste der töchtergeprüften 
Stiere bei Braunvieh Schweiz 
vom 23. Juli zeigt fünf Stiere mit 
einem Gesamtzuchtwert (GZW) 
von 130 oder mehr: Huray 
(GZW 139), Vasir (GZW 131), 
Zephir (GZW 131), Javig (GZW 
130) und Anibal (GZW 130). Ne-
ben 134 im Milchwert (MW) 
und 116 in der Fitness (FIW) 
weist Huray einen Exterieur-
wert von 107 auf. Seit Ende Juli 
werden auch in der Schweiz die 
Exterieurwerte nach der 100er-
Skala dargestellt.

Vasir ist der Überflieger  
in der Leistung

Wie Rinderzucht Braunvieh 
schreibt, ist Vasir mit 146 der 
Überflieger in der Leistung bei 
einem knappen FIW von 85 und 
107 Exterieur. 

Zephir hat MIW 136, FIW 100 
und Exterieur 101. Javig (Vigor × 
Collection) hat bei MIW 132 ei-
nen FIW von 99 und Exterieur 
107, sein Schwachpunkt ist die 
Melkbarkeit. Es folgen zwei wei-
tere interessante Vigor-Söhne: 

Anibal (MV Mascot) mit MIW 
125, FIW 101 und Exterieur 118 
sowie Vileno (MV Eagle) mit 
GZW 129, MIW 121, FIW 99 und 
Exterieur 114. Zwei bekannte 
Allrounder findet man bei GZW 
127 und GZW 126: Blooming 
mit MIW 124, FIT 109 und Exte-

rieur 128 sowie Payssli  
mit MIW 119, FIW 114 und Exte-
rieur 114.

Der Mittelwert  
beträgt 100

Die Exterieur-Zuchtwerte 
werden seit Ende Juli auch bei 

Braunvieh Schweiz nach dem 
100er-System dargestellt. Der 
Mittelwert beträgt 100, die Stan-
dardabweichung bei maximaler 
Sicherheit liegt bei zwölf Punk-
ten. Es änderte sich nicht die 
Berechnung der Zuchtwerte, 
sondern lediglich die Darstel-
lungsform, wie Rinderzucht 
Braunvieh schreibt.

Bloomming hat den höchsten 
Exterieurzuchtwert

Den höchsten Exterieur-Ge-
samtwert weist Blooming mit 
GN 128 auf, das entspricht nach 
dem bisherigen System einen 
Wert von +2,34. 

Blooming ist auch im GZW 
mit 128 hoch. Weitere bekannte 
Stiere mit sehr hohem Exteri-
eurwert sind Calvin (GN 121, 
GZW 114), Genox-Boy (GN 120, 
GZW 115), Nescardo (GN 119, 
GZW 118), Jongleur (GN 119, 
GZW 107), Anibal (GN 118, 
GZW 130), Norwin (GN 117, 
GZW 119), Silverstone (GN 117, 
GZW 113), Federer (GN 117, 
GZW 112) sowie Joe (GN 115, 
GZW 122). pd

Auf gute alte Zeiten
Landtechnik / Noch bis am 9. August stellt Aebi 

im Verkershaus Luzern seine Oldtimer aus.  

LUZERN n In der Schweiz zählte 
man früher über 120 Traktorenfa-
brikanten und viele weitere Her-
steller von Landmaschinen. Da-
von sind nur wenige übrig, wie 
zum Beispiel die Firma Aebi. Die 
traditionsreiche Firma aus Burg-
dorf BE organisierte für das Ver-
kehrshaus Luzern eine Ausstel-
lung - mit allen Oldtimern der 
Aebi-Geschichte. Die Herausfor-
derung war dabei, Ausstellungs-
objekte von den wichtigsten Aebi-

Entwicklungen in den Bereichen 
Motormäher, Zweiachsmäher 
und Transporter zu beschaffen. 
Dies umso mehr, da es (bisher) 
keinen Aebi-Club oder ein Aebi-
Museum gibt. Dank der Mithilfe 
vieler Aebi-Oldtimerbesitzer ge-
lang das Vorhaben, so dass 
schliesslich 35 Aebi-Maschinen, 
mit Baujahren von 1909 bis 2015, 
im Verkehrshaus parkiert werden 
konnten. Noch bis am 9. August 
stehen sie in Luzern.  Paul Müri

Hansruedi Hadorn besitzt den ersten Aebi-Transporter mit der Bezeichnung 
TP 20 von 1965. (Bild Paul Müri)

Blooming hat einen Exterieurwert von 128, das entspricht nach dem  
bisherigen Wert +2,34. (Bild KeLeKi)


